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Informationsveranstaltung 7. Mai 2024

Revision Zonenplanung Siedlung

Herzlich willkommen zum
Informationsanlass

Gemeinderat Christian Pestalozzi
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Das Wichtigste in Kürze

Warum braucht es die Revision?

• Nutzungsplanungen sind gemäss Raumplanungsgesetz des Bundes alle

15 Jahre zu revidieren.

• Die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung fand 1994 statt.

• Seiter haben sich zahlreiche Rahmenbedingungen geändert

(z. B. Raumplanungsgesetz, Richtplan).

Was umfasst die Revision?

• Die vorliegende Revision der Vorschriften beschränkt sich auf den Teil

Siedlung (d. h. Baugebiet).

• Der Zonenplan Landschaft wurde letztmals im Jahr 2016 revidiert.
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Bestandteile der
Revision

Verbindliche Planungsinstrumente

Á Zonenreglement Siedlung (ZRS)

Á Zonenplan Siedlung (ZPS)

Á Zonenplan Landschaft, Mutationen

Gewässerraum

Orientierende Planungsbeilagen

Á Planungsbericht

Á Teilbericht Gewässer

Á Inventar der Naturobjekte

Ausschnitt ZPS
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Ziele der Revision

Mit der Revision will die Gemeinde Oberwil

Á ein moderates Bevölkerungswachstum ermöglichen (von heute 11’600
Einwohnenden auf maximal 13’500 Einwohnerinnen und Einwohner bis
zum Jahr 2035)

Á die qualitative Siedlungsentwicklung nach innen und eine massvolle
Verdichtung in definierten Gebieten fördern

Á die durchgrünten Wohnquartiere erhalten und einen Beitrag zur
Biodiversität leisten

Á ausreichend preisgünstigen und altersgerechten Wohnraum ermöglichen
Á ausreichend OeWA-Zonen sichern (für Schulraum, öffentliche

Infrastrukturen)

Á Baubegriffe und Messweisen harmonisieren (gemäss IVHB)
Á kantonale Vorgaben und Inventare integrieren (betreffend geschützte

Bauten, Gewässerraum, Naturgefahren u. a.)
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Übersicht Themen Revision

In der Revision wurden hauptsächlich folgende Themen behandelt

Á Innenentwicklung

Á Zonen mit Quartierplanpflicht

Á Ortsbild und Siedlungsqualität

Á Grün- und Freiräume

Á Gewässerraum

Á Baubegriffe und Messweisen (IVHB)
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Innenentwicklung

Ausgangslage
Das bestehende Siedlungsgebiet von Oberwil kann nicht mehr ausgedehnt
werden. Zusätzliche bauliche Kapazitäten für neue Einwohnende müssen
innerhalb der Bauzonen geschaffen werden. Die Gemeinde Oberwil hat in
ihrer Innenentwicklungsstrategie (IES) festgehalten, dass vor allem der
Talboden verdichtet werden soll.

Umsetzung in der Revision
Á Umzonungen (z. B. von Gewerbezone

in Zone mit Quartierplanpflicht)
Á Aufzonungen (z. B. von einer

2-geschossigen in eine
3-geschossige Wohnzone)

Á Festlegung von Zonen mit

Quartierplanpflicht

Ausschnitt IES
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Innenentwicklung
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Innenentwicklung
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Zonen mit Quartierplanpflicht

Ausgangslage
Für spezielle Gebiete/Areale innerhalb des Siedlungsgebiets sind zusätzliche
Planungen notwendig. Mit der Quartierplanung sollen besonders gut
gestaltete Überbauungen entstehen. Zusätzlich haben die Grundeigentümer
Vorgaben für ein vielfältiges Wohnungsangebot sowie betreffend
Energieversorgung oder Mobilität zu berücksichtigen.

Umsetzung in der Revision
Á Im Zonenplan Siedlung werden neue Zonen mit Quartierplanpflicht und

entsprechenden Zielen ausgeschieden (vgl. § 7 ZRS)
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Ortsbild und Siedlungsqualität

Ausgangslage
Die Siedlungsqualität in Oberwil ist gut, soll aber noch gestärkt werden.

Umsetzung in der Revision
Á Integration Teilzonenplan Dorfkern

in ZPS

Á Aktualisierung Schutzobjekte

Á Abgleich Zonenvorschriften
mit kantonaler Praxis

Übersicht Schutzobjekte im Dorfkern
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Grün- und Freiräume

Ausgangslage
Die durchgrünten Quartiere, Strassenräume und wertvollen Naturobjekte
sollen erhalten und aufgewertet werden. Im Zusammenhang mit den
Naturobjekten hat die Gemeinde ein kommunales Naturinventar erstellt.

Umsetzung in der Revision
Á Neue Grün- und ökologische Ausgleichsflächenziffer (GAZ) in Kern-,

Wohn-, Wohn-Geschäftszonen und Gewerbezonen (vgl. § 12 ZRS)

Á Vorgaben zur Baumpflanzung entlang von Strassen (vgl. § 30 ZRS)

Á Erweiterung geschützter Naturobjekte (vgl. § 36 ZRS)
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Grün- und Freiräume

Grün- und ökologische
Ausgleichsflächenziffer (GAZ)

Á GAZ zwischen 0.1 und 0.5
(d. h. 10 bis 50% der Grundstücksfläche)

Á Förderung von Grün- und
ökologischen Ausgleichsflächen

Á Erhalt der durchgrünten Wohn-
quartiere

Á Beitrag zur Biodiversität und
Hitzeminderung


























